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JZaffHc_
Liebe Leserin
Lieber Leser

258 000 Franken hätte die Schweizerische

Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) dem Privatsender

RTL plus für die Rechte zur Übertragung des

Tennis-Turniers in Wimbledon hinblättern müssen,

fast viermal so viel wie im letzten Jahr. Dazu wären

die Kosten für den Kommentatoren-Platz sowie

die Leitungsgebühren hinzugekommen. Das sei zu

viel Geld, befand die Generaldirektion, und verzichtete

auf die Live-Reportagen vom vermutlich

berühmtesten Court der Welt. Die SRG befand sich

dabei in guter Gesellschaft, verweigerten doch mit

Ausnahme des Österreichischen Rundfunks (ORF)

auch die andern öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten

im westlichen Europa die Bezahlung des

Wucherpreises.

Zumindest jene Zuschauerinnen und Zuschauer,

deren Geräte am Kabelnetz der Rediffusion

angeschlossen sind, brauchten auf die Tennis-Übertragung

indessen nicht zu verzichten. Der Kabelverteiler,

der nicht weniger als 450 000 Haushalte

versorgt, machte sich nämlich die Tatsache zunutze,

dass das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

(EVED) kurz zuvor die Aufschaltung der

privaten TV-Stationen RTL plus und SAT 1 bewilligt
hatte. Über ihren Servicekanal verbreitete die

Rediffusion in der Folge das beliebte Sportereignis -
als Dienst am Kunden, wie treuherzig beteuert

wurde - und verstiess damit prompt gegen geltendes

Recht. Aufgeschaltet werden dürfen neue

Programme nämlich nur, mussten sich die Rediffu-

sions-Verantwortlichen von Departementsvorsteher

Bundesrat Adolf Ogi belehren lassen, wenn sie

auch integral und ohne Zeitverschiebung empfangen

werden können. Überdies fehlte dem Kabelverteiler

die Zustimmung eines Teils der am Netz

angeschlossenen Zürcher Gemeinden sowie auch des

Berner Gemeinderates (Exekutive), die für die

Aufschaltung neuer Programme zuständig sind. Noch

während das Tournier im Gange war, flimmerte

deshalb über den Servicekanal wieder das

gewohnte Testbild.

Rechtlich gesehen mag das, was sich hier

ereignet hat, ein Bagatellfall sein. In einem anderen

Lichte betrachtet ist er es nicht: Wimbledon ist

erneut ein Beispiel für die Preistreiberei, welche

durch die Konkurrenz privater, kommerziell

orientierter Fernsehsender ausgelöst wird. Öffentlichrechtliche,

durch Gebühren finanzierte TV-Anstalten

können beim Kauf von Übertragungsrechten immer

öfter nur noch mithalten, wenn sie die dafür

notwendigen Gelder aus andern Produktionsbereichen

abziehen. Es stehe zu befürchten, meinte denn

Bundesrat Ogi auch zu recht, dass in absehbarer

Zeit für echte journalistische Leistungen die Mittel

fehlten, wenn immer mehr in die Lizenzen für

attraktive Sportübertragungen investiert werden

müsse. Der Konkurrenzkampf unter den Fernsehanstalten

werde letztlich auf dem Buckel der

Konsumenten ausgetragen. Dazu ist zu ergänzen, dass

sich dieser keineswegs auf die Übertragungsrechte

von Sportanlässen und musikalische Grossereignisse

beschränkt, sondern auch beim Einkauf von

Spielfilmen zu einer geradezu gigantischen Eskalation

der Preise für Senderechte geführt hat.

Es ist schlimm genug, dass der ORF den öffentlich

rechtlichen TV-Sendern, die sich im Falle von

Wimbledon gegen diese Machenschaften privater
Medienkonzerne zur Wehr gesetzt haben, in den

Rücken gefallen ist. Dass sich aber die Rediffusion,

die eigentlich an der Weiterexistenz gualitativ
hochstehender Fernsehprogramme für ihre Zuschauer

interessiert sein müsste, sozusagen gratis vor den

Karren einer perfiden Medienpolitik spannen liess,

statt mit der SRG Solidarität zu üben, zeugt nicht

von grosser Weitsicht.

Mit freundlichen Grüssen


	...

